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Verfüg. des Königl. Preuß. Landraths - Amtes.

Auftrage der Königl. Regierung werden den adl. Dominien die hier unten fol
genden beiden Regierungsverfügungen vom 14. Januar No. 2566/12 und vom 10. 
d. MtS. 560/2 zur Kenntnißnahme und Beachtung in Abschrift mitgetheilt.

Pr. Holland, den 23. Februar 1847.

Es ist besonders in letzterer Zeit öfters vorgekommen, dass rußisch polnische Un
terthanen, welche sich als lästige Personen gezeigt haben, sogleich dem Grenzkommis- 
sarius Landrath von Peguilhen von den Polizeibehörden mittels Transports zur Aus
lieferung nach Polen zugesendet worden sind. Dadurch entsteht für den Grenzkom- 
misiarius meistens große Verlegenheit bei der für längere Zeit, bis zur erfolgten An
nahmeerklärung Seitens der polnischen Behörden, erforderlichen Unterbringung solcher 
Individuen, abgesehen von den mitunter unnöthig verursachten Kosten.

Zur Vermeidung dieser Uebelstände weisen wir deshalb die unten benannten Be
hörden hiermit an, dergleichen lästige polnische Unterthanen an dem Orte, wo ihre 
Festnehmung erfolgt ist, unter Aufsicht zu behalten, bis die Annahmeerklärung von den 
polnischen Behörden erfolgt ist, und dem Grenzkommissarius zunächst nur die nöthi
gen Nachrichten über die heimathlichen Verhältnisse solcher Personen mitzutheilen.

Auf das bei den im Artikel 1, der Cartellconvention vom 20/8 Mai 1844 ge
nannten Personen zu beobachtende Verfahren findet diese Verordnung keine Anwendung, 
sondern es sind die sub a. aufgeführten Soldaten sofort und auf dem kürzesten Trans
portwege an die nächste diesseitige Militairauswechselungsstation abzusenden und die 
Transporte der sub b. erwähnten Militairpflichtigen wie der sub c. genannten Ver
brecher nach den speciellen Anordnungen der comp. Behörden zu bewerkstelligen.

Königsberg den 14. Januar 1847.
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Königl. Regierung Abtheilung des Innern 
No. 2566/12 1. Graf zu Eulenburg.

* * *
Auf den Bericht vom 29. v. Mts. und mit Bezug auf unsere Circulairversü- 

gung vom 14. v. Mts. eröffnen wir dem Königl. Domainen- Rentamte, dass rus
sisch. polnische Unterthanen, welche sich im diesseitigen Staate als lästige Personen ge
zeigt haben, während der Dauer der über ihre Auslieferung nach ihrer Heimath zu 
führenden Verhandlungen, an demjenigen Orte, an welchem ihre Aufgreisung erfolgt 
ist, event. in welchem ein paffendes Unterkommen für sie ermittelt werden kann, in 
der Regel nur unter polizeiliche Aufsicht gestellt werden dürfen, wenn sie erst unver
dächtig und für die öffentliche Sicherheit nicht gefährlich erscheinen. Entgegengesetz
ten Falls müssen sie jedoch in den Gefängnissen derjenigen Polizeiobrigkeiten betinirt 
werden, in deren Bezirken ihre Aufgreisung erfolgt ist.

Königsberg den lv. Februar 1847.
Königl. Regierung Abtheilung des Innern.

Graf zu Eulenburg.
An

das Königl. Domainen-Rentamt in Mehlsack.
* *

Abschrift zur Kenntnissnahme und Beachtung, wobei die Königl. Landraths-Aem- 
ter noch ausdrücklich angewiesen werden, diese, so wie die Circnlairverfügung vom 14- 
v. Mts. zur Kenntniß der Dominien zu bringen. Wir verordnen demnächst noch, 
dass die Anträge ans Ausweisung von dergleichen lästigen Perionen von den Polizei- 
obrigkeiten in den Kreisen zunächst bei den zuständigen Königl. Landrathsämtern ge- 
macht werden, welche wir gleichzeitig verpflichten, die Vermittelung der betreffenden 
Grenzkommisarien schleunigst und namenlich in denjenigen Fällen unverzüglich in An
spruch zu nehmen, wenn die auszuweisenden Personen zur gefänglichen Haft gebrach! 
worden sind,

Königsberg den 10. Februar 1847.
Königl. Regierung Abtheilung des Innern.

No. 560/2 1, Graf zu Eulenburg. 

Die Scharlachkrankheit in Rogehnen und Judendorf ist erloschen was in Ver- 
folg der Kreisblattsbekanntmachung vom 16. v. Mlö. hierdurch mitgetheill wird.

Pr. Holland, den 25. Februar 1847.

Auf Veranlassung der Königl. Regierung wird den Kreiseingefessenen die so eben 
erschienene Amtsblattsbekanntmachung vom 11 d. MlS. in 8. Seite 31, zur 

wohlgemeinten Beachtung auch hierdurch noch besonders zur Kcnntniff gebracht.  
Pr. Holland, den 27. Februar 1847. 
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Die zunehmende Theurung des Brodgetreides und insonderheit der in vielen 
und großen Landestheilen so beträchtliche Ausfall in der Karroffelerndte macht es rath- 
sam, auf Maaßregeln zu denken, auf welche einem frühweise möglichen Mangel an 
Nahrungömittteln, der gegen die Erndtezeic am empfindlichsten sich äußern würde, vor 
gebeugt werden könne.

Einige Abhilfe würde geleistet werden können, wenn die Landwirthe, Feld- und 
Gartenbesitzer sich veranlaßt finden möchten in diesem Frühjahr außer dem zeitigen 
Einlegen von Frühkartoffeln, wo solche beschafft werden können, eine vermehrte Aus
saat von frühreifenden Gewächsen vorzunehmen, als da sind: Mai- Rüben, Wasser» 
Rüben, Stoppel- Rüben, Kohlrabi und selbst Moor- Rüben.

In Verfolg einer Mittheilung des König!. Oekonomiekollegii in Berlin sehen 
wir uns veranlaßt, die Land- und Gartenbesitzer auf dieses Mittel der Aushilfe auf
merksam zu machen und sie zur Anwendung desselben dringend aufzusordern.

Königsberg den II. Februar 1847.
König!. Regierung.

baueS wegen 
deS Kartoffel 
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Vrtvst - Anreisen

— Kreisblatt 7. vag. 22. — den Weiden- 
diebstahl auf meinem Vorweg Bülau betreffend, 
zeige ich hiermit an, daß die Diebe brcits er
mittelt und zur gerichtlichen Untersuchung ange- 
zeigt sind, so wie, daß über die ausgesetzte Prä
mie von 20 Rclr. disponirt ist.

Um aber für die Folge vor ähnlichen Ver- 
Insten geschützt zu sein, sichere ich hiemik Jedem, 
der mir einen auf der That ertappten Dieb, ent
weder düngfest überliefert oder mir einen solchen 
beweiskräftig, so daß er zur gerichtlichen Un
tersuchung und Bestrafung gezogen werden kaun, 
nachweiset, eine Belohnung von

Ledn Thälern
zu, insofern der Diebstahl in meinen Plantagen 
verübt worden ist.

Dagen eine Belohnung von
Thalern

wenn der Diebstahl in meinen Kämpen, an den * 
von mir benutzten Weiden, sie mögen an Wegen 
oder sonst irgendwo gepflanzt sein, oder an meinen 
Hekken ausgeführt ist. Unnachsichtlich werde ich ge
gen die Diebe sowohl, als gegen die Hehler der
selben die gerichtlichen Wege verfolgen.

Powunden den 19. Februar 1847.
v. Lester.

In Kalthof bei Pr. Holland wird 

Dem Gutsbesitzer Volprecht aus Kl. Pötzdorf bei Hohenstein ist am 19. d. M. 
eine Reisetasche werthvollen Inhalts auf dem Wege von Hirschfeld nach Canlhen 
verloren gegangen und erhält der Finder derselben bei der Ablieferung an den re. 
Volprecht oder hier I Rtlr. Belohnung.

Pr. Holland d 27. Februar 1847.
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jeden Dienstag Eichen - Nutzholz vom Stam
me und Eichen- Klafterholz verkauft.

Eine große kragende Zucht- 
sau, und ein Eber sind hier zu 

verkaufen,
Einhöfen den 18. Februar 1847.

Patschke.

Ein silbernes Zahngeschirr, 
woran ein Petschaft mit den

Buchstaben H. A. ist verloren gegangen; der 
Abgeber erhalt in der Expedition d. Bl. eine 
angemessene Belohnung. Für den Ankauf wird 
gewarnt.

G e f u n d e n.
Ein Mester in braunlederner Schei

de ist bei Greissings gesunden und in Sollainen 
in Empfang zu nehmen.

In der Gegend von Marienfelde bei 
Pr. Holland ist auf der Landstraße eine Quan
tität Gips gefunden worden. Der sich recht
mäßig legitimirende Eigenthümer kann denselben 
gegen Zurückerstattung der Unkosten beim Kauf
mann Herrn Casoer in Pr. Holland, in Emp
fang nehmen.

Zu Verpachten.
„Es sollen Veränderung des 

„Wohnorts wegen von Johan- 
„m kl. c. ab 26 Morgen 82 R. Acker, 8 Mor- 
„gen 80 R. Wiesen, (gegenwärtig zweischnittig) 
„6 Morgen 26 R. Weide und 50 R. Grä- 
„ben in einer zusammenhängenden Plattlage; da- 
„zu eine Scheune nebst Garten von 5 R. ei
gnen Gemüsegarten von 170 R. und einem 
„Obstgarten von 90 R. in Summa 42 Mor- 

„gen 149 R. preuß. Maaß — letztere Parzel- 
„len auch einzeln—auf 9 Jahre verpachtet wet- 
„den.— Zu welchem Behufe Pachtlustige im 
„Termine zum 7. April a. c. 11 Uhr v. Mit- 
„tags in der Behausung des Unterzeichneten ganz 
„ergebenst eingeladen werden. Die Bedingun
gen sind daselbst ebenfalls täglich, so wie auch 
„auf portofreie Briefe zu erfahren.—

Mühlhausen den I. März 1847.

Königl. Reg. Geometer.

Der Unterzeichnete beabsichtiget 
sein hieselbst belegenes schuldenfreies Grundstück, 
bestehend:

a. aus einem Wohnhause nebst Scheune und 
Stallung,

b, einem Wagenschauer,
c, einem Backhause,
d, einem Garten von circa zwei Morgen prß 

u. e, einem Stück Weideabfindungsland von cir
ca 12 Morgen prß., mit bestellter Winter

saat, aus freier Hand sofort zu verkaufen. Di 
derselbe in letzter Zeit auch eiben Handel mit 
Kaufmännischen Rechten betrieben hat, so könn 
ten Käufer, wenn es ihnen beliebt, solchen gleich 
fortsetzen und die Bestände und Utensilien mi 
übernehmen. Außerdem sind noch ca. 3 1/2 Mk 
kullm. Herrschaft!. Pachtland bei dem Grundstück 
ke benutzt worden, welche Käufer ebenfalls pacht 
weise übernehmen könnte.

Deutschendorf in der Grafschaft Dohna 
den 13. Februar 1847.

Wohler, Eigenthümer u. Kaufmann.
Das Fahren und Reiten auf den 

Fußsteige vom Rogehnenschen Hecke nach der 
Greissingschen Wege wird bei einem Thall - 
Strafe hierdurch verboten. 

Pr. Holland d. 22 Februar 1847.
D a s F e l d- A m t.


